
sowohl hinsichtlich der planmäßigen Bereitstel
lung niveauvoller wissenschaftlicher Ergebnisse 
als auch hinsichtlich ihrer schnellen Überleitung in 
die Praxis und der dadurch bewirkten Effektivie
rung der Arbeit im gesellschaftlichen Produk
tionsprozeß.

Das bewußte, verantwortungsvolle, schöpfe
rische Engagement für den wissenschaftlich-tech
nischen und gesellschaftlichen Fortschritt kann 
auch bei verantwortungsbewußtem Handeln zu
weilen wirtschaftliche Schäden nach sich ziehen, 
so daß die Frage nach dem Vorliegen einer Straf
tat auftreten kann. Es wäre aber für die sozialisti
sche Entwicklung schädlich, unterschiedslos jedes 
negative Ergebnis mit Strafe zu belegen, weil da
durch Initiative und Schöpfertum gehemmt wer
den könnten.

Paragraph 169 StGB legt daher fest, daß der
jenige, der im Rahmen der wirtschaftlichen Ent
scheidungstätigkeit, im Prozeß der Forschung, 
Entwicklung und Erprobung sowie im unmittelba
ren Produktionsgeschehen ein gerechtfertigtes Ri
siko eingeht und dabei Schäden verursacht, nicht 
nur entschuldbar, sondern gesellschaftlich gerecht
fertigt handelt. Ein solches aus strafrechtlicher 
Sicht gerechtfertigtes Wirtschafts- und Entwick
lungsrisiko liegt dann vor, wenn bei begründeter 
wirtschaftlicher Zielstellung der Handelnde nach 
verantwortungsbewußter Prüfung aller die Hand
lung betreffenden Umstände die eingetretenen 
wirtschaftlichen Nachteile für wenig wahrschein
lich oder aber für wesentlich geringer als den vor
gesehenen wirtschaftlichen Nutzen halten durfte. 
Paragraph 169 StGB ist eine spezielle Rechtferti
gungsnorm, ein spezieller Rechtfertigungsgrund.

Mit dieser Norm wird ein Verhalten gefordert, 
das auf einem hohen Maß an Beherrschung der 
konkreten Sachfragen, an Umsicht und Verant
wortungsbewußtsein im Hinblick auf die die kon
krete Entscheidung tangierenden wirtschaftli
chen, wissenschaftlich-technischen, zeitökonomi
schen usw. Probleme beruht und somit eine ange
messene Bereitschaft zu schöpferischer, aber par
tielle Nachteile nicht scheuender Verantwor
tung fordert und voraussetzt.

Die Besonderheit riskanter Handlungen be
steht generell darin, daß sie hinsichtlich Verlaufs 
und Ausgangs ungewiß und insofern gefährlich 
sind. Risikosituationen und Risikohandlungen 
sind dadurch gekennzeichnet, daß zum Zeitpunkt 
der Entscheidung und Handlung - vom gesèl}- 
schaftlichen Erkenntnisstand oder vom individu
ellen Erkenntnisstand und Uberblicksvermögen

aus betrachtet - der Ausgang, die Folgen und Er
gebnisse des betreffenden Verhaltens noch unge
wiß sind. Dieses Offensein des Ergebnisses, d. h. 
der Grad der Wahrscheinlichkeit des Eintritts die
ses oder jenes Ergebnisses kann unterschiedlich 
sein, wobei an den Eckpunkten eines solchen 
Wahrscheinlichkeitsbereichs diametrale gesell
schaftliche Ergebnisse - hier das für die Gesell
schaft Positive, dort das für die Gesellschaft Nega
tive - stehen.

Ein Wirtschaftsrisiko besteht im bewußten 
Herbeiführen oder Aufrechterhalten einer Situa
tion im Bereich der Volkswirtschaft, die hinsicht
lich ihres Verlaufs und Ausgangs nur in Wahr
scheinlichkeitsgraden überschaubar und insofern 
gefährlich ist. Die wirtschaftliche Zielsetzung, die 
mit der Herbeiführung oder Aufrechterhaltung 
einer riskanten Entscheidung und Handlung ver
wirklicht werden soll, besteht in der Neuschaffung 
oder dem Erlangen bedeutender volkswirtschaft
licher Werte, die auf nicht riskanten Wegen nur 
unter Einsatz unverhältnismäßig höherer Mittel 
und/oder in unverhältnismäßig längerer Zeit er
reichbar wären.

In objektiver Hinsicht verlangt § 169 StGB, 
daß eine von Umsicht und Verantwortungsbe
wußtsein getragene Prüfung aller die Handlung 
betreffenden Umstände vorgenommen wurde. In 
einem solchen Fall liegt keine strafbare Verlet
zung rechtlich geschützter Verhältnisse vor, ob
wohl die Handlung dem Wortlaut der Tatbestände 
der §§163 bis 168 StGB entsprechen kann. Die 
gesetzliche Forderung nach,,allseitiger Beachtung 
und Berücksichtigung aller die Handlung betref
fenden Umstände“ berücksichtigt die Erforder
nisse des wissenschaftlich-technischen Fortschritts 
und konkretisiert das von den §§ 5 ff StGB ge
prägte Konzept der verantwortungsvollen Ent
scheidung aller Sachfragen.

Wenn § 169 StGB den möglichen Eintritt ne
gativer ökonomischer Resultate im Rahmen vor
gegebener Bedingungen von vornherein akzep
tiert, so berücksichtigt diese gesetzliche Tatsache, 
daß dynamische Wirtschaftsprozesse und schöpfe
rische Entscheidung voraussetzende Aufgaben
stellungen in zunehmendem Umfang wenigstens 
partiell ungünstig verlaufen können. Die eingetre
tenen wirtschaftlichen Nachteile und Schäden 
müssen als in einem angemessenen Verhältnis 
zum erstrebten wirtschaftlichen Nutzen stehend 
betrachtet werden können.

Die subjektive Zielsetzung ist das Bestim
mende dieser Vorschrift. Die Risikohandlung
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